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Vollzug der Kampfmittelverordnung und der Verwaltungsvorschrift (VwV) Kampfmittelbeseitigung 

hier:  Ihre Anfrage zur Kampfmittelbelastung 

 Bauvorhaben Nach dem Stadion in Plauen 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ihre Anfrage zur Kampfmittelbelastung zum oben genannten Vorhaben im Stadtgebiet Plauen möchte ich 
Ihnen hinsichtlich zu erwartender Munitionsfunde wie folgt beantworten: 

 

Die Stadt Plauen wurde während des II. Weltkrieges von 14 Bombenangriffen heimgesucht. Das gesamte 
Gebiet der Stadt Plauen wird grundsätzlich als Bombenabwurfgebiet betrachtet. 

 

Die zu beurteilende Fläche liegt außerhalb von bombardierten Bereichen. 

Ein Auffinden von Kampfmitteln oder Teilen von Kampfmitteln erscheint dennoch grundsätzlich möglich. 

 

Ich möchte vorsorglich darauf hinweisen, dass eine Beurteilung und Auswertung Ihrer Anfrage nach Akten-
lage (Archivunterlagen, diverse Kartendienste, ggf. Zeitzeugenberichte, Internetrecherchen, Luftbilder Gut-
achten, etc.) erfolgte. Hinweise über zu erwartende Kampfmittelfunde liegen leider weder im Fachbereich 
Sicherheit und Ordnung der Stadt Plauen noch dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen (Polizeiver-
waltungsamt des Freistaates Sachsen) vor. 

 

Sollten bei den Arbeiten Kampfmittel oder andere Gegenstände militärischer Herkunft zu Tage treten oder 
eindeutige Hinweise darauf bestehen, sind Sie verpflichtet diesen Fund oder den Verdacht darauf unver-
züglich dem Fachbereich Sicherheit und Ordnung (Telefon: 03741/291 2786), dem Polizeirevier Plauen 
(Telefon: 03741/140) oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Sachsen anzuzeigen (§ 3 Kampfmittelver-
ordnung). Das Betreten der Fundstelle ist gemäß § 4 Kampfmittelverordnung verboten. 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die §§ 3 und 4 der Kampfmittelverordnung verstößt, handelt ord-
nungswidrig und kann mit einer Geldbuße bestraft werden. Die Bauausführenden sind auf diesen Umstand 
hinzuweisen und zu belehren. Durch den Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Stadt Plauen bzw. das 
Polizeirevier Plauen werden die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. 

 

 

 

Datum und Zeichen 

Ihres Schreibens 

 

Datum 

 

03.09.2024 

Aktenzeichen 
(Bitte bei Antwort angeben) 

32.26.08/12-52 

E-Mail polizeirecht@plauen.de 

Telefon +49 3741 291-2749 
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

i. A. 

Gruner 

 

 

 


